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Kurzfassung und Abstract
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Kurzfassung und Abstract

Barrierefreiheit im Internet bedeutet jegliche Information zugänglich zu machen. Das betrifft
auch Bilder, die somit auch durch Text beschrieben werden müssten. Diese Arbeit
beschäftigt sich mit der Frage wie eine barrierefreie Lösung für geografische Informationen,
die über das Internet als Bilder transportiert werden, auszusehen haben und welche
Probleme bei diesem Vorhaben entstehen. Beantwortet wird die tragende Fragestellung
nach einigen Einblicken in die Grundlagen der Barrierefreiheit im Internet durch die
Erkenntnis, dass semantische Technologien der Schlüssel zu diesem Problem sind.
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1. Problem- und Aufgabenstellung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Themengebiet der Barrierefreiheit in Geo-Browsern.
Geo-Browser stellen geografische Informationen heutzutage mittels Bilder in einem
Webbrowser dar. Solche Bilder können jedoch nach heutigem Stand der Technik nicht
einwandfrei für sehbehinderte Menschen dargestellt werden. Wie definiert man also
Barrierefreiheit im Internet und wie wurde bisher auf ihre Anforderungen in bestehenden
Umsetzungen Rücksicht genommen?

Da die barrierefreie Darstellung von Geodaten bedeutet, dass Bildinformationen in Text und
in weiterer Folge für sehbehinderte Menschen in Sprache übersetzt werden müssen, tritt die
Frage auf, wie Geodaten für Menschen verfügbar gemacht werden können, denen es nicht
möglich ist das Medium Internet in Verbindung mit einem Computer auf konventionelle
Weise zu benutzen.

Übersetzung von Bildinformation, in diesem konkreten Fall die Übersetzung von digitalem
Landkartenmaterial, in Sprache würde bedeuten, dass man einer Maschine eine gewisse
Intelligenz voraussetzt um eine für den Menschen verständliche und sinnvoll nutzbare
Information zurück geben zu können.

Der Gedanke ist, obwohl seines sehr jungen Charakters, kein vollkommen neuer und wurde
bereits in einigen wenigen Ansätzen erforscht und sogar experimentell umgesetzt. Jedoch
wie ausgereift sind diese Lösungen und welche technischen Unreifen sind es konkret, die
diese Entwicklungen weit von dem Ideal des barrierefreien Geobrowsers positionieren?
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2. Einleitung

Schon seit den 80er Jahren stellt Barrierefreiheit („Accessibility“) einen wichtigen Bestandteil
bei der Gestaltung von Infrastruktur jeglicher Art dar. Insbesondere ihre Bedeutung in Bezug
auf die Benutzbarkeit („Usability“) des Internets hat in den vergangenen Jahren einen sehr
hohen Stellenwert eingenommen. Es entstanden neue gesetzliche Regelungen,
Auszeichnungen für besonders „barrierefreie“ Internetauftritte (BIENE, 2007 online) wurden
vergeben und Standards haben sich entwickelt. Doch gerade bei den Auflagen der
Standards stellt grafische Darstellung von Informationen einen heiklen Punkt dar.
Geobrowserdienste basieren auf visuellen Elementen. Es stellt sich also unweigerlich die
Frage wie ein barrierefreier Geobrowser aussieht.

Diese Arbeit ist in mehrere Abschnitte unterteilt wobei jeder von diesen mit einer oder
mehreren Fragen hinterlegt ist.

Im ersten Teil dieser Arbeit wird das Basiswissen des Lesers auf einen ähnlichen Stand
gebracht – es wird also die zugrunde liegende Theorie über Barrierefreiheit und Geobrowser
näher gebracht.

‚Was bedeutet Barrierefreiheit im Internet?’ - Diese Frage wird durch einen kurzen Überblick
über verfügbare Applikationen und technische Hilfsmittel für Behinderte beantwortet.

‚Was sind Geobrowserdienste?’ wird als die zweite Fragestellung in diesem Abschnitt
behandelt. Ergebnis ist ein Panoptikum der Anwendungsmöglichkeiten für
Geobrowserdienste im Internet.

Der zweite Teil der Arbeit erforscht ob barrierefreie Geobrowserdienste verfügbar sind. Es
werden zudem mögliche Zukunftsentwicklungen und weiterführende Themen aufgezeigt. Als
Grundlage für diesen Abschnitt wird sowohl das bestehende Angebot an barrierefreien
Umsetzungen als auch ein Interview mit zwei Experten des BBFZ (Berufsbildungs- und
Forschungszentrum für Blinde und Sehbehinderte) herangezogen.
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3. Grundlagen

In diesem ersten Teil der Arbeit wird ein Grundwissen zu den zwei Begriffen Geobrowser
und Barrierefreiheit aufgebaut. Nach einem tieferen Einblick in den Themenbereich der
Barrierefreiheit im Internet folgt eine Zusammenfassung verfügbarer Geobrowser und ihrer
im Internet verfügbaren Dienste.

3.1. Barrierefreiheit im Internet

Barrierefreiheit hat auch im Internet eine sehr starke Präsenz
erlangt. Viele Institutionen, die für die Rechte von Behinderten
einstehen, beschäftigen sich mit diesem Thema. Aber auch für nicht
behinderte Menschen kann Barrierefreiheit eine große Erleichterung
bei der Nutzung des Internets darstellen.

Missachtung der Anwenderbedürfnisse und den damit verbundenen
Anforderungen bringen Internetnutzern, ganz gleich ob behindert
oder nicht, aber auch Unternehmen einen erheblichen Nachteil.

Entwickler müssen sich der Herausforderung stellen barrierefreie Webauftritte zu realisieren.
Für wen, warum und wie sie das tun wird in diesem Kapitel näher beschrieben.

3.1.1. Wer benötigt Barrierefreiheit?

Im Zusammenhang mit der Benutzung von Computern und im speziellen mit Internetnutzung
und Geobrowsern gibt es mehrere Gruppen von Menschen, die von barrierefreier Gestaltung
entsprechender Informationen profitieren oder sogar abhängig sind.

Eine große Gruppe stellen sehbehinderte Menschen dar. Laut dem Bundesministerium für
soziale Sicherheit und Generationen (BMSG) liegt eine Sehschwäche bei über 3 Millionen
Österreichern oder 43,4 % der Bevölkerung vor. Davon sind 4.600 Personen völlig blind.
(BMSG, 2003) Aus einem Informationsblatt welches ebenfalls durch das BMSG veröffentlicht
wurde kann ein guter Überblick über die schlussendlich profitierenden Zielgruppen
gewonnen werden:

„Mit Hilfe einer Brückensoftware (auch: Screenreader) können blinde Nutzer digitalisierte
Texte aufbereiten und entweder über eine dynamische Braillezeile lesen, mit einem
Brailledrucker ausdrucken oder mit einer synthetischen Sprachausgabe hören. Die
grundsätzlichen Voraussetzungen zur barrierefreien Nutzung bestehen für diese Zielgruppe
also darin, dass alle wichtigen Informationen und Navigationselemente auch als Text
vorliegen und dies in einer Form, die von Browsern und Screenreadern gelesen werden
kann.

Sehbehinderte Menschen können, wenn die Programmierung der Websites dies erlaubt, in
ihren Browsern die Schriftgrößen und –farben sowie die Hintergrundfarben entsprechend
ihrer Bedürfnisse einstellen. Vergrößerungsprogramme stellen die Bildschirmansicht
vergrößert dar, zeigen aber dadurch nur einen Ausschnitt des Gesamtbildes. Auch
Farbenblindheit gilt als Sehbehinderung und kann die Kriterien zur Benutzerfreundlichkeit
beeinflussen.
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Für die Behebung von Barrieren für Menschen mit motorischer Behinderung stellt das
Ansteuern von gut strukturierter Navigation einen sehr wichtigen Faktor für die Benutzbarkeit
einer Seite dar. Auch die geräteunabhängige Bedienung und die Voraussetzung der
Browserunabhängigkeit aus programmiertechnischer Sicht dürfen nicht außer Acht gelassen
werden.

Um Menschen mit fotosensitiver Epilepsie eine gefahrlose Nutzung von Internetseiten zu
ermöglichen muss auf Animation, rasches Blinken und schnellem Kontrastwechsel bei allen
Elementen auf einer Seite verzichtet werden, da diese bereits einen epileptischen Anfall
auslösen können. Aber auch bei Menschen ohne diese Erkrankung führen solche
Darstellungsmethoden zu Konzentrationsbeeinträchtigung.

Auch die Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse von Nutzern mit Lernschwierigkeiten stellt
einen wesentlichen Bestandteil bei Barrierefreiheit dar. Es gilt, bei der inhaltlichen Gestaltung
von Websites auf eine besondere Klarheit der Struktur und leichte Verständlichkeit „Easy to
read“ der Texte zu achten.“ (BMSG, 2002)

Akustische Ausgabe von Text, Brailletastaturen und vergrößerbare Schriftarten im Internet-
Browser sind nur wenige einer Fülle von Schlagworten mit denen sich Entwickler und
Designer von Internetpräsenzen heutzutage beschäftigen, wenn sie Wert auf Barrierefreiheit
für die hier genannten Gruppen legen.

Eine Seite im Internet zu konzipieren um sie für jede Person erreichbar zu machen, ohne,
dass Hilfe von Dritten benötigt wird stellt eine äußerst zeitintensive Aufgabe dar. Und auch,
wenn dieses barrierefreie Konzept realisiert wurde, kann es nicht absolute Zugänglichkeit
sicherstellen – es bedarf so mancher Hilfsmittel. Die für die Problemstellung dieser Arbeit
relevantesten Vertreter werden in diesem Kapitel näher beschrieben.

3.1.2. Mit Blindenschrift, Sprache und Computer ins Internet

Für die Benutzung des Internets durch einen körperlich vollkommen gesunden Menschen
müssen nur wenige technologische Vorraussetzungen erfüllt werden. Schlicht ausgedrückt
sind diese ein Rechner, eine Tastatur, eine Maus und ein Monitor. Bei letzteren zwei
entstehen für sehbeeinträchtigte Personen jedoch recht schnell Komplikationen, da
zwangsweise eine ausreichende visuelle Wahrnehmungsfähigkeit benötigt wird um sie auf
konventionelle Weise sinnvoll einsetzen zu können.
Um diese Hindernisse umgehen zu können sind einige technische Hilfsmittel entwickelt
worden denen sich sehbehinderte Menschen bedienen können. Es folgt ein Einblick in die
technische Welt der non-visuellen Aufnahme digitaler Informationen.

3.1.2.1. Die Braillezeile

Um sehbehinderten Menschen die Möglichkeit zu geben geschriebenen Text zu lesen
entwickelte der selbst mit 4 Jahren erblindete Louis Braille im Jahre 1821 eine leicht
erlernbare Blindenschrift, die heute als Braille-Schrift bekannt ist. Sie entstammt der so
genannten „Nachtschrift“, eine Geheimschrift französischer Soldaten, die ursprünglich aus 12
Punkten bestand. Braille verbesserte dieses Darstellungssystem und konnte es auf 6 Punkte
dezimieren. Dies hatte zum Vorteil, dass die Zeichen schon mit einer einzigen Fingerkuppe
erfasst werden konnten und somit auch den Lesefluss erheblich verbesserten. (Vgl. HINKEL
2007)

Moderne Braillezeilen haben Zeichenelemente mit 8 Punkten um auch den ASCII-
Zeichensatz ohne Einschränkungen darstellen zu können, wobei 6 Punkte die so genannte
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Grundform darstellen. Braille findet in vielen alltäglichen Bereichen Anwendung, wie zum
Beispiel auf Medikamentenverpackungen um Verwechslungsgefahr vorzubeugen.

Auch im Bereich der Technik beschäftigte man sich mit dieser Art Text darzustellen und so
gewann die Blindenschrift in den 80er Jahren „durch die Entwicklung der Braillezeilen eine
neue Bedeutung. Braillezeilen sind Computerausgabegeräte, sie werden also an einen
Rechner angeschlossen, um den Inhalt des Bildschirmes für Blinde lesbar zu übersetzen.
Allerdings wird hier die Schrift nicht auf Papier geprägt, sondern die Punkte werden mit Hilfe
von Piezo-Elementen elektronisch gesteuert, um die Zeichen (…) aufzubauen.

Braillezeilen lassen sich somit als eine Bereicherung der technischen Möglichkeiten sehen,
der Benutzer muss jedoch, wie so oft in der Technik, Einschränkungen in Kauf nehmen. Als
besonders erhebliche lässt sich bemerken, dass nur die Darstellung eines kleinen
Ausschnittes des Bildschirmes erfolgen kann – maximal 80 Zeichen einer Bildschirmzeile.

Um der Zeichenlimitation entgegenzuwirken besitzen Braillezeilen Steuertasten mit denen
zum einen der dargestellte Ausschnitt bewegt werden kann und zum anderen meist
programmierbar sind um bestimmte Zustände auf dem Bildschirm automatisch anzusteuern.
Diese Zustände sind zum Beispiel der Hardwarecursor, vorgegebene Farben, Schriftattribute
oder Worte. Wird auf der Tastatur die Alt-Taste betätigt, um das Menü zu öffnen, stellt die
Braillezeile automatisch die Menü-Zeile dar, da deren Schrift jetzt attributiv hervorgehoben
ist.

Das so genannte Cursorrouting ist eine der neuesten Entwicklung, die bei der neusten
Generation der Braillezeilen zu bemerken ist ist. „Hierbei befindet sich ober- oder unterhalb
jedes Brailleelementes ein kleines Knöpfchen. Drückt man nun auf einen der Knöpfe, so wird
der Cursor auf dem Bildschirm an die Stelle geschickt, wo sich das dem Knopf zugeordnete
übersetzte Zeichen befindet. Dieses Verfahren wirkt sich besonders sinnvoll aus, wenn man
einen gelesenen Text unmittelbar korrigieren möchte.“ So kann Cursorrouting auch für die
Emulation der Maus eingesetzt werden und mit den beschriebenen Knöpfchen den
Mauszeiger navigieren sowie einfache und doppelte Klicks tätigen.“
(Vgl. HÄNEL 2003 online)

Abb. 1: Stifte der Braillezeile (HÄNEL, 2003. [online])
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Weitaus effektivere Informationsübermittlung kann erzielt werden, wenn mehrere
Sinnesorgane angesprochen werden. In diesem Fall kann der Tastsinn durch den Gehörsinn
sinnvoll unterstützt werden – akustische Darstellung von Information wird also benötigt. In
der Fachsprache spricht man in diesem Zusammenhang von einem so genannten

3.1.2.2. Screenreader

Screenreader ist eine Art Brückensoftware, die am Bildschirm angezeigten Text sequentiell
ausgibt. Sie werden verwendet um Bildschirmtexte durch synthetische Spreche auszugeben
oder einer Braillezeile die Ausgabe zu ermöglichen. Durch die akustische Ausgabe von
Textelementen kann die Abhängigkeit von Braillezeilen vermindert werden bzw. kann
Information begreifbarer dargestellt werden.

Es gibt verschiedene Variationen in denen Screenreader auftreten können. Auf der einen
Seite gibt es die clientseitige Lösung. Dabei handelt es sich grundsätzlich um
systemübergreifende beziehungsweise Erweiterungen zu bestimmten Programmen, die allen
angezeigten oder markierten Text entweder auf einer Braillezeile ausgeben oder durch eine
synthetische Sprache ausgegeben wird. Mit anderen Worten geht Screenreader-Software
durch den HTML-Code und dechriffiert, was laut vorgelesen und was ignoriert werden muss.
Benutzer von Windows können diese Funktionalität zum Beispiel mit Testversionen des IBM
Home Page Reader oder JAWS testen. Bekannte Open-Source-Screenreader für Linux sind
beispielsweise Emacspeak und IBM ViaVoice , welches mittlerweile auch schon für
Windows, Macintosh und mobile Systeme verfügbar ist. Die nächste größere Revision von
Mac OS X wird eine integrierte „gesprochene Oberfläche“-Technologie beinhalten.
(Vgl. MOSS, 2004a online)

Es gibt als Gegenstück zur weitaus kostenaufwendigeren, clientseitigen Lösung auch
Anbieter im Internet, die Dienste zum einbetten in die eigene Seite zur Verfügung stellen
können. Ein Beispiel hierfür wäre der in Schweden entwickelte Readspeaker, der das
European Seal of Excellence in Multimedia 2006 in Gold verliehen bekam.

Abb. 2: ReadSpeaker auf bmsg.gv.at (READSPEAKER, 2007. [online])

Die Zielgruppen von ReadSpeaker beinhalten jedoch nicht Blinde, da sich die Bedürfnisse
der Blinden von den in Abschnitt 3.1.1 erwähnten Gruppen unterscheiden. Zum Beispiel
muss die vorgelesene Information sehr viel präziser die Gestaltung der Webseite beinhalten.
(Vgl. READSPEAKER, 2007 online)



Grundlagen

FH Technikum Wien Seite 8

3.1.2.3. Vergrößerungssysteme

Solche Systeme dienen zur Vergrößerung von Bildschirminhalten, damit diese auch für
sehbehinderte Menschen lesbar werden. Das Spektrum reicht von sehr einfachen
Programmen, wie die in manchen Betriebssystemen integrierten Bildschirmlupen, bis hin zu
kombinierten Lösungen, die mehrere Hilfsmittel in einem Programm zusammenfassen. Ein
Vertreter solcher Systeme ist zum Beispiel der MAGic screen magnifier, der zusätzlich die
Möglichkeit der Sprachausgabe bietet oder die Software Blindows, die den Inhalt sowohl
vergrößern als auch in ihrer Struktur vereinfachen kann.

3.1.3. Rechtliche Vorgaben

Am 1. Jänner 2006 trat das Bundes-Behindertengleichstellungs-
gesetz - BGStG in Kraft. „Ziel dieses Bundesgesetzes ist es, die
Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen
oder zu verhindern und damit die gleichberechtigte Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft zu
gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu
ermöglichen. (…) Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen,
Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der
Informationsverarbeitung sowie andere gestaltete Lebensbereiche,
wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen

Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und
nutzbar sind.“ (BGSTG, 2007)

In diesem Bereich stellen Geobrowser aufgrund ihrer hauptsächlich grafischen Darstellung
ein Problem dar. Eine vollkommen erblindete Person kann aufgrund des heutigen Standes
der Technologie alleine keine präzisen Informationen über digitale und virtuelle Karten aus
dem Internet bekommen, da diese zum größten Teil aus reinen Bildinformationen
zusammengesetzt sind.

Bezüglich Geobrowser und der darin enthaltenen Bildinformationen sind bereits einige
Ausnahmeregelungen in Gesetzestexten zu finden. Ein Beispiel wäre der Entwurf zur
Hamburgischen Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung. Diese gibt den AA-Standard
des WCAG (im Abschnitt 3.1.4 näher erklärt) als Mindestvoraussetzung für die
Internetpräsenz der Stadt Hamburg vor. Weiters besagt sie, dass von den Standards nur in
Ausnahmefällen „abgewichen werden, wenn die Gestaltung in Bezug auf den Nutzwert für
eine Zielgruppe wegen besonderer sachlicher Anforderungen mit einem unverhältnismäßig
hohen technischen und finanziellen Aufwand verbunden wäre, die Einschränkungen für die
Zielgruppe nur gering sind, weil das Angebot entweder nur wenig nachgefragt wird oder nur
einzelne Elemente eines ansonsten barrierefreien Auftritts betroffen sind. Dies könnte
beispielsweise bei der Verbalisierung komplexer grafischer Anwendungen für den Zugang
Blinder oder Sehbehinderter auf grafische Geodaten der Fall sein, denn Landkarten lassen
sich wegen ihres komplexen Inhalts nicht ausreichend beschreiben. Werden deshalb nicht
barrierefreie Technologien verwendet, sind diese zu ersetzen, sobald auf Grund der
technologischen Entwicklung gleichwertige Lösungen einsetzbar sind. Hiermit soll ein
Ausgleich zwischen den Interessen der Behinderten auf einen möglichst umfassenden
barrierefreien Zugang und den technischen und finanziellen Möglichkeiten der Verwaltung
geschaffen werden.“ (HmbBITVO, 2006)

Im Juni 1999 klagte der Blinde Bruce Maguire die Betreiber der Webseite der Olympischen
Spiele Sidney Organizing Comittee for the Olympic Games (SOCOG) wegen unzureichend
barrierefreier Darstellung ihrer Seiteninhalte. Er benutzte, wie auch viele andere Blinde,
keinen Screenreader zur Ausgabe von am Bildschirm angezeigten Informationen sondern
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lediglich eine Braillezeile. Diese kann jedoch keine Bilder in eine für die Technik
verständliche Form bringen, wenn für diese keine Text-Äquivalente verfügbar sind. Somit
war es Maguire nicht möglich wichtige Informationen über den Verlauf der Olympischen
Spiele zu bekommen. Er gewann die Anklage. Interessant hierbei ist, dass der Partner von
SOCOG bei der Entwicklung der Internetseiten das Unternehmen IBM war, welches
innovative Software zur Unterstützung von sehbehinderten Menschen entwickelt. (Vgl.
CLARK, J., 2004)

Mittlerweile lässt sich in nahezu jeder westlichen Gesetzgebung die Bereitstellung von
barrierefreien Informationen oder zumindest einem barrierefreien Äquivalent als notwendige
Vorgabe finden. Um die Aufgabe Informationen aus dem Internet auf Webseiten barrierefrei
darzustellen zu vereinfachen wurden die Web Content Accessibility Guidelines als Standard
durch das Web Accessibility Initiative erarbeitet.

3.1.4. Web Content Accessibility Guidelines

Die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) der Web Accessibility Initiative (WAI)
wurden als Empfehlung zur barrierefreien Gestaltung von Internetangeboten bereits im Jahre
1999 veröffentlicht. Sie besteht aus „66 Checkpunkten, deren Einhaltung ein Höchstmaß an
Barrierefreiheit gewährleisten. Diese Checkpunkte werden in drei Prioritäten eingestuft,
wobei 17 Punkte die Priorität 1 erhalten. Priorität 1 bedeutet, dass bei Nicht-Einhaltung des
Checkpunktes mindestens eine Nutzergruppe mit einer unüberwindbaren Barriere
konfrontiert ist und somit das Informationsangebot nicht nutzen kann. Die Checkpunkte
der Priorität 2 können als "Soll"-Kriterien verstanden werden, und deren Erfüllung erleichtert
den Zugang zu Webseiten durch bestimmte Benutzergruppen erheblich. Die Empfehlungen
der Priorität 3 können berücksichtigt werden, um nachrangige Zugangsprobleme
aufzuheben.“ (HELLBUSCH 2007a)

Der Nachfolger, die WCAG2, befindet sich in Arbeit und verfolgt aufgrund der
Veränderungen und Gewichtungen bezüglich der WCAG1 einen grundlegenden anderen
Ansatz, wie dem deutschsprachigen Webauftritt von J.E. Hellbusch (2007b) zum Thema
barrierefreien Internet zu entnehmen ist. Dieser besagte Ansatz besteht aus 4 Prinzipien:

1. Prinzip: Wahrnehmbarkeit

Inhalte müssen wahrnehmbar sein.
Wesentlich für jeden Zugang zu Webinhalten ist die Möglichkeit des Benutzers, die
Inhalte in einer für ihn wahrnehmbaren Form zu erhalten. Dabei muss sichergestellt
werden, dass alle Funktionen und Informationen in einer Form präsentiert werden,
die von jedem wahrgenommen werden kann. Insbesondere die Berücksichtigung der
Textorientierung sowie von geeigneten Kontrasten und Farben sind zu beachten.
Die Bedingungen dieses Prinzips begünstigen Menschen mit Sinnesbehinderungen
und erlaubt es ihnen Information in einer für sie wahrnehmbaren Form zu erhalten.
Diese Bedingungen begünstigen auch Menschen mit kognitiven Behinderungen oder
Sprachstörungen, indem Angaben zu Formaten enthalten sind, die sowohl von
Standardsoftware als auch von Hilfsmitteln interpretiert werden können, und somit die
Webinhalte in einer für sie verständlichen Art und Weise präsentieren können.

2. Prinzip: Bedienbarkeit

Schnittstellenelemente im Inhalt müssen bedienbar sein.
Diese Richtlinie zielt auf die Geräteunabhängigkeit insbesondere bei der Eingabe ab.
Beispielsweise können Blinde einen Mauszeiger auf dem Bildschirm nicht bedienen.
Auch Sehbehinderte und Mobilitätsbehinderte verwenden tendenziell die Tastatur
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anstatt der Maus. Häufig können nur bestimmte Teile einer Site mit der Tastatur
gesteuert werden.
Wichtig für die effektive Nutzbarkeit von Webinhalten ist auch die Fähigkeit, sich auf
einer Seite und innerhalb einer Website zu orientieren. Eine Website, die nicht
navigiert werden kann, weil sie für die Zugangstechnik ungeeignet ist oder weil sie
auf den Besucher unübersichtlich und kompliziert wirkt, versperrt den Weg zu allen
weiteren Inhalten. Auch im Allgemeinen ist der Bezug zum Inhalt besonders wichtig,
um einen raschen Zugang zu den gewünschten Informationen zu erhalten. Für
Mobilitätsbehinderte und Sehbehinderte kommen gerade bei grafischen Elementen
die Aspekte der Großflächigkeit und Lesbarkeit hinzu.
Diese Anforderung wirkt sich auf blinde Personen, sehbehinderte Personen, die
Schwierigkeiten mit der Augen-Hand-Koordination von Eingabegeräten haben,
Personen mit körperlichen Behinderungen, die Zeigegeräte nicht genau bedienen
können und Personen mit Sprach- und Lernschwierigkeiten, die eine Spracheingabe
heute oder in der Zukunft verwenden möchten, aus.

3. Prinzip: Verständlichkeit

Inhalte und Steuerelemente müssen verständlich sein.
Um das Verständnis der Informationen, die Sie anbieten zu fördern, bedenken Sie
die unterschiedlichen Lernmethoden Ihrer Besucher. Berücksichtigen Sie die
unterschiedlichen Hintergründe und Erfahrungen, die die Leute mitbringen. Die
Verwendung von Sprache, bildlicher Darstellung und Konzepten, die vermutlich
bekannt sind, die Hervorhebung der Unterschiede und Ähnlichkeiten der Konzepte
sowie die Bereitstellung von Erklärungen zu ungewöhnlichen Begriffen können dazu
beitragen die Verständlichkeit zu erhöhen.

4. Prinzip: Robustheit der Technik

Inhalte müssen ausreichend robust sein, damit sie mit heutigen und zukünftigen
Techniken funktionieren.
Dieser Aspekt ist eher technischer Natur und spricht den Einsatz verfügbarer und
zugänglicher Standards an. Die Verwendung von HTML zur Strukturierung von
Informationen und CSS für Layout und Formatierung ist ein Aspekt davon, aber auch
weitere Techniken wie Multimedia können (und müssen) entsprechend den
Standards eingesetzt werden, damit jegliche Zugangssoftware sich auch danach
"richten" kann. Nur wenn die technischen Standards umgesetzt werden, kann eine
weitestgehende Barrierefreiheit überhaupt erreicht werden.

Die WCAG2 stellt eine gröbere Sicht auf die Thematik der Barrierefreiheit als sein aktuell
gültiger Vorgänger her, da erkannt wurde, dass zu konkrete Vorgaben Inkonsistenzen
verursachten und die Checkpunkte untereinander Widersprüche hervorrufen.

Da die genannten Richtlinien lediglich einen Empfehlungsstatus tragen liegt es ganz am
Entwickler und Designer einer Webpräsenz wie barrierefrei eine Seite letztendlich wirklich ist.

3.1.5. Evaluierung von Barrierefreiheit

Nachdem die WCAG als Richtlinien zu Erstellung eines Internetauftrittes herangezogen
werden können stellt sich nun die Frage wie dessen Grad an Barrierefreiheit gemessen
werden kann.

Im Internet lassen sich einige Online Evaluierungssoftwares und –dienste finden, die einen
HTML-Quellcode auf ihre Einhaltung der Richtlinien hinweisen. Sie geben Aufschluss
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darüber welche Priorität der WCAG erfüllt wurde (siehe 3.1.4) und ob der Gebrauch von
Hypertext Markup Langugage (HTML) und Cascading Stylesheets (CSS) valide ist. Die
Trennung von Inhalt (HTML) und Präsentation (CSS) stellt eine der grundlegendsten
Voraussetzungen dar um eine Internetseite barrierefrei zu Gestalten, da besonders für
sehbehinderte Menschen die Trennung dieser beiden Elemente zur Verständlichkeit
beitragen. Auch für Maschinen wird der Inhalt dadurch lesbarer und verständlicher.
Bekannte Vertreter zur Evaluierung von Barrierefreiheit sind WAVE und Cynthia Says.
Streng genommen muss auch Farbenblindheit bei der Gestaltung von Seiten beachtet
werden. Ein Validator hierfür ist der Onlineservice VisCheck.

Um einen möglichst hohen Grad an Barrierefreiheit zu erreichen muss bereits bei der
Entwicklung bewusst auf die Anforderungen ebendieser acht gegeben werden. Neben den
bereits erwähnten Online-Tools zur Evaluierung sind zur Erleichterung auch für Entwickler
verschiedenste Tools und Tipps zur hilfreichen Vorkehrung zu finden wie etwa die richtigen
Einstellungen der Developer Toolbar oder Erweiterungen zum Firefox-Browser, die on-the-fly
Evaluierungen nach selbst festgelegten Kriterien durchführen.

Auch, wenn die Richtlinien technisch einwandfrei und mit bestem Gewissen umgesetzt
wurden, stellt das noch nicht die Benutzerfreundlichkeit geschweige denn die Barrierefreiheit
einer Seite sicher. Erst durch das Feedback vom End-User kann dies zu einem sinnvollen
Grad ermittelt werden. Auf der einen Seite gibt es die Möglichkeit, dass der Entwickler selbst
Maßnahmen setzt um sich in die Lage seiner Zielgruppe zu versetzen. Als Beispiel zur
Evaluierung der Navigierbarkeit bezüglich ihrer Benutzerfreundlichkeit für sehbehinderte
oder blinde Menschen kann man einen der in Abschnitt 3.1.2.2 genannten Screenreader-
Software installieren, den Monitor ausschalten und dadurch Versuche zum ‚blinden
Navigieren’ tätigen. Schon nach wenigen Minuten wird sehr deutlich ersichtlich ob einer Seite
eine gut durchdachte Struktur zugrunde liegt.
Weiters gibt es die Möglichkeit eine Webpräsenz durch eine Institution evaluieren zu lassen,
die sich auf dieses Thema spezialisiert hat. Ein solches Service wird zum Beispiel von den
Betreibern der deutschen Seite barrierekompass.de zur Verfügung gestellt.

3.1.6. Warum Barrierefreiheit?

Die Frage warum man Barrierefreiheit in die Planungs- und Umsetzungsphase einer
Webpräsenzentwicklung mit einbeziehen soll stellt nicht nur eine rechtliche sondern auch
eine finanzielle und eine des Images dar. Es ist noch immer Überzeugungsarbeit notwendig
um Entscheidungsträgern barrierefreie Konzepte als absolut sinnvoll erscheinen zu lassen.

Moss (2004b) behandelt den durch die Barrierefreiheit im Internet entstandenen Business
Case schlicht:
„There are two very good reasons why your client should start to think about Web
accessibility: An accessible Website will make your client money. An accessible Website will
save your client money.“

Er fasste die Begründung für seine Befürwortung von Barrierefreiheit und den Vorteil den sie
für ein Unternehmen bringt in acht Punkte zusammen, welche unter anderem Kriterien zur
Browserkompatibilität, Performance aber vor allem die verbesserte Erreichbarkeit einer Seite
unabhängig von Zugangskonditionen beinhalten.

3.2. Geobrowserdienste im öffentlichen Bereich

Geobrowser ist ein Internetdienst der Einsicht in die Kartografie bestimmter geografischer
Bereiche gewähren soll. Durch die ständig größer werdenden Informationsmengen im



Grundlagen

FH Technikum Wien Seite 12

Internet und der Vielfalt an technischen Innovationen entstehen immer mehr mögliche
Anwendungsgebiete für den Einsatz solcher virtuellen Landkarten.

Sehr oft werden Geobrowserdienste eingesetzt um zum Beispiel Bürgern einer Stadt
Informationen über die Infrastruktur und Örtlichkeiten zu geben, eine so genannte
Stadtplanauskunft. Die Stadt Wien stellt diesen Dienst kostenlos durch sein Internetportal zur
Verfügung.

Abb. 3: Stadtplanauskunft für Wien (MAGWIEN, 2007. [online])

Das Portal map24 bietet Auskunft über Europas Straßennetz an und gibt ihren Benutzern die
Möglichkeit eine Routenplanung durchzuführen und diese als schrittweise Liste ausgeben zu
lassen.


